
  

  

 

 

      
   

 

  

    

       
      

      
        

 

  
     

        
  

      
       

 

  

         
      

      
        

  

  

 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/17294 

19. Wahlperiode 19.02.2020 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder im Grundschulalter“ 

(Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) 

A. Problem und Ziel 

Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter er-
höhen die Teilhabechancen der Kinder und unterstützen die Eltern bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Trotz des Ausbaus der Betreuungsinfrastruktur 
in den Ländern wird der Bedarf an ganztägigen Bildungs- und Betreuungsange-
boten noch nicht gedeckt. 

Daher wurde im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Le-
gislaturperiode vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung für Kinder im Grundschulalter eingeführt wird. Dazu sollen über ein Sonder-
vermögen des Bundes Finanzhilfen in Höhe von 2 Milliarden Euro für Investitio-
nen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in ganztägige Bildungs- und 
Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, den Ausbau ver-
lässlicher und bedarfsgerechter Bildungs- und Betreuungsangebote zu fördern. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz wird das Sondervermögen des Bundes „Ausbau ganztägiger 
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ errichtet. Das 
Sondervermögen dient der Gewährung von Finanzhilfen an die Länder gemäß Ar-
tikel 104c des Grundgesetzes. Hierfür sind in den Jahren 2020 und 2021 Zufüh-
rungen von jeweils 1 Milliarde Euro vorgesehen. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dem Bundeshaushalt entsteht ein Haushaltsaufwand von 2 Milliarden Euro, da-
von 1 Milliarde Euro im Jahr 2020 und 1 Milliarde Euro im Jahr 2021. 

Für Länder und Kommunen entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungs-
aufwand. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch dieses Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Es werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abgeschafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Bildung des Sondervermögens wird der Verwaltungsaufwand beim 
Bund nur geringfügig erhöht. Aus dem Sondervermögen werden den Ländern die 
Finanzhilfen zugewiesen. Dadurch entsteht ein geringer Verwaltungsaufwand 
beim Bund für die Buchung der Zuweisungen an die Länder im Haushalts- und 
Kassensystem des Bundes. Die Bewirtschaftung der Mittel des Sondervermögens 
erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und das Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb der für die Be-
wirtschaftung des Bundeshaushalts bereits bestehenden Organisationsstrukturen. 

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sowie auf die sozialen Sicherungssysteme sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 19. Februar 2020 

DIE BUNDESKANZLERIN 

An den 

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages 

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder im Grundschulalter“ 
(Ganztagsfinanzierungsgesetz - GaFG) 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Der Bundesrat hat in seiner 985. Sitzung am 14. Februar 2020 gemäß Artikel 76 

Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus An-

lage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

wird nachgereicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 

Grundschulalter“ 

(Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Errichtung des Sondervermögens 

Es wird ein Sondervermögen des Bundes mit der Bezeichnung „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ errichtet. 

§ 2 

Zweck des Sondervermögens 

Aus dem Sondervermögen werden den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen 
der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in den quantitativen und qualitativen investiven Ausbau ganz-
tägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter gewährt. Die Finanzhilfen werden durch Finanzhilfegesetz aufgrund von Artikel 104c des 
Grundgesetzes gewährt. 

§ 3 

Stellung des Sondervermögens im Rechtsverkehr 

(1) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Das Sondervermögen kann jedoch unter seinem Namen im 
Rechtsverkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist der 
Sitz der Bundesregierung. 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung verwalten das Sondervermögen. Sie können sich bei der Verwaltung des Sondervermögens 
anderer Bundesbehörden oder Dritter bedienen. 

(3) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkei-
ten zu trennen. 

§ 4 

Finanzierung des Sondervermögens 

Der Bund stellt dem Sondervermögen einmalig 2 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 1 Milliarde Euro 
im Jahr 2020 und 1 Milliarde Euro im Jahr 2021. 
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§ 5 

Rücklagen des Sondervermögens 

Das Sondervermögen kann zur Erfüllung des gesetzlichen Zwecks Rücklagen bilden. 

§ 6 

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen, Haushaltsrecht 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens werden in einem Wirtschaftsplan veranschlagt, 
der für das Jahr 2020 Anlage zu diesem Gesetz ist. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wird der Wirtschaftsplan zu-
sammen mit dem Haushaltsgesetz festgestellt und dem Einzelplan 17 als Anlage beigefügt. Der Wirtschaftsplan 
ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Der dem Sondervermögen zur Verfügung gestellte Betrag ver-
bleibt bis zur Auszahlung unverzinslich im Kassenbereich des Bundes und wird bedarfsgerecht über das Sonder-
vermögen ausgezahlt. 

(2) Eine Kreditaufnahme durch das Sondervermögen ist nicht zulässig.  

§ 7 

Jahresrechnung für das Sondervermögen 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung stellen am Schluss eines jeden Rechnungsjahres die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Sondervermögens auf und fügen sie den Übersichten zur Haushaltsrechnung des Bundes bei. 

§ 8 

Verwaltungskosten des Sondervermögens 

Die Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens trägt der Bund. 

§ 9 

Auflösung des Sondervermögens 

(1) Das Sondervermögen gilt am 31. Dezember des Jahres, in dem seine Mittel nach § 4 für die Erfüllung 
seiner gesetzlichen Aufgaben vollständig verbraucht sind, als aufgelöst, spätestens am 31. Dezember 2028. 

(2) Ein verbleibendes Vermögen fällt dem Bund zu. Die Einzelheiten der Abwicklung des Sondervermö-
gens nach seiner Auflösung bestimmt die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 

Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ 

Das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens für den „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“ dient der Vorbereitung der Umsetzung des im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode vereinbarten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kin-
der im Grundschulalter. Um ein entsprechendes bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten, sind gemeinsame 
Anstrengungen aller staatlichen Ebenen notwendig. Der Bund stellt daher Finanzhilfen durch Finanzhilfegesetz 
aufgrund von Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Förderung von gesamtstaatlich 
bedeutsamen Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbänden) zur Steigerung der Leistungsfähig-
keit der kommunalen Bildungsinfrastruktur zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Ver-
fügung. Der quantitative und qualitative investive Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder im Grundschulalter ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Zum einen bietet die Ganztagsbetreuung Bildungs-
und Teilhabechancen für Kinder. Zum anderen erleichtern die Ganztagsangebote die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und fördern damit die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Infolgedessen haben ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 
positive Effekte auf den Arbeitsmarkt und auf das Wirtschaftswachstum. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden und werden große Anstrengungen unternommen, die Angebote für Erzie-
hung, Bildung und Betreuung zu verbessern. Betreuungsplätze wurden und werden quantitativ und qualitativ aus-
gebaut. Ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht für Kinder ein Rechtsanspruch auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Einen vergleichbaren bundesweiten Anspruch 
für Kinder im Grundschulalter gibt es bisher nicht. Damit stellt die Einschulung der Kinder eine Herausforderung 
für berufstätige Eltern dar. Nach wie vor sind die Elternwünsche nach ganztägigen Bildungs- und Betreuungsan-
geboten für ihre Grundschulkinder nicht bedarfsdeckend erfüllt. 

Damit der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Kinder ab Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Schul-
klasse ab 2025 erfüllt werden kann, gilt es, vor Ort ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. Die Investitionen 
der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in den hierfür notwendigen quantitativen und qualitativen in-
vestiven Ausbau benötigen einen längeren Vorlauf. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, errichtet der Bund 
ein Sondervermögen für Finanzhilfen des Bundes an die Länder für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen und 
führt diesem Sondervermögen in den Jahren 2020 und 2021 Fördermittel in Höhe von je 1 Milliarde Euro zu. 

Einnahmen Soll 2020 in T€

119 99 Vermischte Einnahmen 
Haushaltsvermerk: 
Mehreinnahmen dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei folgenden 
Titeln: 611 01, 882 01 und 919 01 

331 01 Zuweisung aus dem Bundeshaushalt für die Förderung von Investitionen 
zum quantitativen und qualitativen investiven Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter 

1.000.000 

154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen 
Haushaltsvermerk: 
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem 
Titel: 611 01 

359 01 Entnahme aus der Rücklage 
Haushaltsvermerk: 
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden 
Titeln: 882 01 und 919 01 
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Ausgaben Soll 2020 in T€

Abführung an den Bundeshaushalt 611 01 
Haushaltsvermerk: 
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99 und 154 01 

Finanzhilfen durch Finanzhilfegesetz aufgrund von Artikel 104c GG 882 01 1.000.000 
zum quantitativen und qualitativen investiven Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter 
Haushaltsvermerke: 

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01 

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-
gendem Titel: 919 01 

Zuführung an die Rücklage 919 01 
Haushaltsvermerke: 
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01 
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-

dem Titel geleistet werden: 882 01 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens für den „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“ dient der Vorbereitung der Umsetzung des im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode vereinbarten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kin-
der im Grundschulalter. Um ein entsprechendes bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten, sind gemeinsame 
Anstrengungen aller staatlichen Ebenen notwendig. Der Bund stellt daher Finanzhilfen durch Finanzhilfegesetz 
aufgrund von Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Förderung von Investitionen 
der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in Ganztagsschul- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Der 
quantitative und qualitative investive Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 
Grundschulalter ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Zum einen bietet die Ganztagsbetreuung Bildungs- und Teil-
habechancen für Kinder. Zum anderen erleichtern die Ganztagsangebote die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und fördern damit die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gemäß Arti-
kel 3 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Infolgedessen haben ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote po-
sitive Effekte auf den Arbeitsmarkt und auf das Wirtschaftswachstum. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden und werden große Anstrengungen unternommen, die Angebote für Erzie-
hung, Bildung und Betreuung zu verbessern. Betreuungsplätze wurden und werden quantitativ und qualitativ aus-
gebaut. Ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht für Kinder ein Rechtsanspruch auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Einen vergleichbaren bundesweiten Anspruch 
für Kinder im Grundschulalter gibt es bisher nicht. Damit stellt die Einschulung der Kinder eine Herausforderung 
für berufstätige Eltern dar. Nach wie vor sind die Elternwünsche nach ganztägigen Bildungs- und Betreuungsan-
geboten für ihre Grundschulkinder nicht bedarfsdeckend erfüllt. 

Damit der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Kinder ab Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Schul-
klasse ab 2025 erfüllt werden kann, gilt es, vor Ort ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. Die Investitionen 
der Länder und ihrer Gemeinden (Gemeindeverbände) in den hierfür notwendigen quantitativen und qualitativen 
investiven Ausbau benötigen einen längeren Vorlauf. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, errichtet der 
Bund ein Sondervermögen für Finanzhilfen des Bundes an die Länder für gesamtstaatlich bedeutsame Investitio-
nen und führt diesem Sondervermögen in den Jahren 2020 und 2021 Fördermittel in Höhe von je 1 Milliarde Euro 
zu. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Das Gesetz regelt die Errichtung des Sondervermögens zur Gewährung von Finanzhilfen an die Länder für den 
quantitativen und qualitativen investiven Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 
Grundschulalter.  

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Mit dem Gesetz macht der Bund von seiner in Artikel 110 Absatz 1 des Grundgesetzes als verfassungsrechtlich 
zulässig vorausgesetzten Kompetenz zur Regelung bzw. Ausgestaltung von Sondervermögen Gebrauch. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Keine. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz steht im Einklang mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und unterstützt 
deren Ziele. Durch die Förderung des Ausbaus der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter verbessert 
das Sondervermögen die Entwicklungsperspektiven für Kinder und trägt zur Sicherung der Fachkräftebasis bei. 

3. Demografische Auswirkungen 

Das Vorhaben soll zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen.  

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dem Bundeshaushalt entsteht ein Haushaltsaufwand von 2 Milliarden Euro, davon 1 Milliarde Euro im Jahr 2020 
und 1 Milliarde Euro im Jahr 2021. 

Für Länder und Kommunen entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 

5. Erfüllungsaufwand 

5.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch das Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

5.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch das Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Es werden insbesondere keine Informati-
onspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

5.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Bildung des Sondervermögens wird der Verwaltungsaufwand beim Bund nur geringfügig erhöht. Aus 
dem Sondervermögen werden den Ländern die Finanzhilfen zugewiesen. Verwaltungsaufwand entsteht beim 
Bund daher lediglich für die Buchung der Zuweisungen an die Länder im Haushalts- und Kassensystem des Bun-
des. Die Bewirtschaftung seiner Mittel erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und das Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb der für die Bewirtschaftung des Bun-
deshaushalts bereits bestehenden Organisationsstrukturen.  

6. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft entstehen keine direkten sonstigen Kosten. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 
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7. Weitere Gesetzesfolgen 

Im Einklang mit den gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bun-
desministerien soll der quantitative und qualitative investive Ausbau von Ganztagsangeboten zu mehr Gleichbe-
rechtigung in Familie und Beruf bei Frauen und Männern führen. 

VII. Befristung 

Das Sondervermögen wird am 31. Dezember des Jahres, in dem seine Mittel nach § 4 verausgabt sind, aufgelöst, 
spätestens am 31. Dezember 2028. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Errichtung des Sondervermögens) 

Die Vorschrift regelt die Errichtung des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“. 

Zu § 2 (Zweck des Sondervermögens) 

Die Vorschrift enthält die Zweckbestimmung des Fonds und trifft nähere Regelungen zur Verwendung der Fonds-
mittel. Der Zweck des Sondervermögens besteht darin, Finanzhilfen auf Grundlage von Artikel 104c des Grund-
gesetzes zu gewähren. 

Zu § 3 (Stellung des Sondervermögens im Rechtsverkehr) 

Die Vorschrift regelt entsprechend der Praxis bei anderen Sondervermögen die rechtliche Stellung des Sonder-
vermögens im Rechtsverkehr. Die Verwaltung erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und das Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb der für die Bewirtschaftung des 
Bundeshaushalts bereits bestehenden Organisationsstrukturen. Unter Beachtung ihrer Gesamtverantwortung kön-
nen sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung bei der Verwaltung des Sondervermögens anderer Bundesbehörden oder Dritter bedienen. 

Zu § 4 (Finanzierung des Sondervermögens) 

Die Vorschrift gibt die Einnahmequellen des Sondervermögens an. Der Bund stellt dem Sondervermögen einma-
lig 2 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 1 Milliarde Euro im Jahr 2020 und 1 Milliarde Euro im Jahr 2021. 

Zu § 5 (Rücklagen des Sondervermögens) 

Die Vorschrift ermöglicht dem Sondervermögen die haushalterische Rücklagenbildung. Dies ist notwendig, um 
etwaige nicht verbrauchte Mittel des Sondervermögens im Folgejahr dem gesetzlichen Zweck zuführen zu kön-
nen. 

Zu § 6 (Wirtschaftsplan für das Sondervermögen, Haushaltsrecht) 

Zu Absatz 1 

Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens sind in einen jährlichen Wirtschaftsplan einzustellen, der 
durch die Bundesregierung aufzustellen ist und von den parlamentarischen Gremien bewilligt wird. Für das Son-
dervermögen gilt in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln grundsätzlich das Haushaltsrecht des Bundes. 
Dieses gilt auch für das Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofes. 

Zu Absatz 2 

Es wird klargestellt, dass das Sondervermögen über keine eigene Kreditermächtigung verfügt. 

Zu § 7 (Jahresrechnung für das Sondervermögen) 

Parallel zur Jahresrechnung für den Bundeshaushalt soll auch die Jahresrechnung für den Wirtschaftsplan für das 
Sondervermögen erfolgen. Dies stellt die erforderliche Transparenz für den gesamten Haushaltsprozess sicher. 
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Zu § 8 (Verwaltungskosten des Sondervermögens) 

Die Verwaltungskosten des Sondervermögens trägt der Bund. 

Zu § 9 (Auflösung des Sondervermögens) 

Das Sondervermögen wird am 31. Dezember des Jahres, in dem seine Mittel nach § 4 vollständig für die Erfüllung 
seiner gesetzlichen Aufgaben verausgabt wurden, aufgelöst, spätestens am 31. Dezember 2028, ohne dass es eines 
erneuten Gesetzes bedarf. 

Zu § 10 (Inkrafttreten) 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Zu der Anlage (Wirtschaftsplan des Sondervermögens„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsan-
gebote für Kinder im Grundschulalter“ ) 

Die Anlage enthält den Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungs-
angebote für Kinder im Grundschulalter“. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 985. Sitzung am 14. Februar 2020 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu § 2 Satz 1 und 
Satz 1a – neu – GaFG 

§ 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 1 sind nach dem Wort „Ausbau“ die Wörter „sowie für den Erhalt“ und nach dem Wort „Be-
treuungsangebote“ die Wörter „bei öffentlichen und freien Trägern“ einzufügen. 

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

„Der investive Ausbau umfasst nicht nur die Errichtung von Einrichtungen, sondern auch den Ausbau 
und die Sanierung vorhandener Einrichtungen.“ 

Begründung: 

Angesichts der unterschiedlichen Ausgangslagen in den Ländern, insbesondere den flächendeckend vorhan-
denen Hortangeboten in den ostdeutschen Ländern beziehungsweise einem bereits umgesetzten Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung, ist es erforderlich, dass die investiven Mittel auch für den Ausbau und die 
Sanierung bestehender Angebote eingesetzt werden können. 

Der investive Ausbau darf deshalb nicht nur die Errichtung von Einrichtungen umfassen, sondern auch den 
Ausbau und die Sanierung vorhandener Einrichtungen. Die umfängliche Inanspruchnahme der Hortangebote 
für Kinder im Grundschulalter ist durch die hohen Betreuungsquoten gegenüber den westdeutschen Ländern 
nachweislich vorhanden. 

Um den qualitativen Ausbau zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für ganztägige Betreuungsangebote ge-
währleisten zu können, müssen die bestehenden Angebote gerade unter dem Aspekt der Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse erhalten werden. Von daher sind die Einrichtungen zwingend zu sanieren und 
zu erweitern. Die Erwerbsquoten von Familien haben zugelegt und die Ansprüche zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf werden weitere Bedarfe erfordern. 

Angesichts der nicht unerheblichen Zahl freier Träger von Horteinrichtungen ist es wichtig, dass auch deren 
Einrichtungen erhalten beziehungsweise ausgebaut werden. Damit müssen auch ihnen mindestens Mittel für 
den Ausbau und die Sanierung zur Verfügung stehen und dort, wo es sinnvoll ist, auch für Neubauten bezie-
hungsweise Ersatzneubauten. 

2. Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, einen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs-
und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter ab 2025 einzuführen. 

Begründung: 

Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote leisten einen zentralen Beitrag für die Vereinbarkeit von 
Kindererziehung und Berufstätigkeit sowie für mehr Bildungschancen. Die bedarfsgerechte Weiterentwick-
lung der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter ist deshalb eine wichtige gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, für die sich Länder und Kommunen bereits seit langem stark machen.  
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Künftig ist mit einer weiter steigenden Nachfrage der Eltern nach Ganztagsplätzen zu rechnen. Der 14. Be-
völkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes nach wird zugleich die Altersgruppe der 6,5 bis 
10,5jährigen bis zum Jahr 2025 weiter wachsen. Deshalb wollen die Länder gemeinsam mit dem Bund ab 
dem Jahr 2025 einen Rechtsanspruch schaffen beziehungsweise weiter umsetzen, der bedarfsgerecht ist und 
die Vielfalt der in den Ländern und Kommunen bestehenden Betreuungsmöglichkeiten der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der schulischen Angebote berücksichtigt. 

3. Der Bundesrat sieht in der Errichtung des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ und dessen Ausstattung mit jeweils 1 Milliarde Euro in den 
Jahren 2020 und 2021 nur einen ersten Schritt des Bundes zur Finanzierung des Vorhabens der Bundesre-
gierung, ab 2025 einen bundesgesetzlichen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter einzuführen. 

Angesichts dessen, dass derzeit noch wesentliche Punkte der Umsetzung des Rechtsanspruchs, wie zum Bei-
spiel die konkrete inhaltliche Ausgestaltung des Rechtsanspruchs und die Finanzierungsbeteiligung des Bun-
des sowohl bei den Investitions- als auch den Betriebskosten, ungeklärt sind, kann die Errichtung des Son-
dervermögens keine abschließende Entscheidung über den Finanzierungsbeitrag des Bundes darstellen. 

Bereits jetzt ist klar, dass ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter für Län-
der und Kommunen erhebliche und dauerhafte Kostenfolgen in Milliardenhöhe mit sich bringen würde. Das 
gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte DJI schätzt allein die Investitionskosten für die zusätzlich 
benötigten Plätze auf bundesweit bis zu 7,5 Milliarden Euro. Hiermit wird belegt, dass die im Rahmen des 
Sondervermögens vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzmittel in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Fi-
nanzierung des Rechtsanspruchs keineswegs ausreichend sein werden. 

Ungeklärt ist darüber hinaus, wie die neben den Investitionskosten zukünftig dauerhaft entstehenden Be-
triebskosten – nach Schätzung des DJI jährlich aufwachsend, ab dem Jahr 2025 etwa 4,5 Milliarden Euro 
jährlich – finanziert werden sollen. Der Bundesrat erinnert daran, dass im Koalitionsvertrag für die 19. Le-
gislaturperiode zugesagt wurde, es werde sichergestellt, „dass insbesondere der laufenden Kostenbelastung 
der Kommunen Rechnung getragen wird“. 

Vor diesem Hintergrund kann es sich nach Ansicht des Bundesrates hinsichtlich der Ausstattung des Son-
dervermögens mit 2 Milliarden Euro lediglich um einen ersten Schritt der Finanzierung durch den Bund 
handeln. 

Aus Sicht des Bundesrates ist es deshalb zwingend erforderlich, dass vor Einleitung des Gesetzgebungsver-
fahrens zur Schaffung des Rechtsanspruchs im Einvernehmen mit den Ländern dessen Finanzierung geklärt 
und im Gesetzgebungsverfahren zeitgleich eine entsprechende Finanzierungsregelung für die Investitions-
und Betriebskosten getroffen sowie eine Erhöhung der Ausstattung des Sondervermögens vorgesehen wird. 

4. Der Bundesrat weist darauf hin, dass der vom Grundgesetz vorgesehene Weg zu einer angemessenen Fi-
nanzausstattung der Anspruch der Länder auf einen aufgabengerechten Anteil am Steueraufkommen als ei-
gene Finanzmittel ist (Artikel 106 Absatz 3 Satz 4 GG). Dieser Weg wurde in den letzten Jahren jedoch zu 
selten verfolgt. Stattdessen hat der Bund den Ländern für unbefristete Aufgaben häufig zeitlich befristete 
Programmtitel gewährt, die mit Steuerungs- und Kontrollrechten zugunsten des Bundes verbunden waren. 
Dies schwächt das Budget- und Kontrollrecht der Landesparlamente, die Klarheit der Aufgabenverteilung 
und damit das Prinzip der demokratischen Verantwortlichkeit. 
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